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§ 134         Einrichtungen im öffentlichen Interesse 
Abweichend von den Abstandsvorschriften dürfen auf öffentlichem Grund Einrichtungen wie 
Brunnen, Schutzdächer, Verteilerkästen, Billettautomaten und Lärmschutzeinrichtungen er-
stellt und Pflanzungen vorgenommen werden, soweit das öffentliche Interesse es erfordert. 
Dabei ist auf die Umgebung und die Interessen benachbarter Grundeigentümer gebührend 
Rücksicht zu nehmen. 
 
Erläuterungen Die Abstandsvorschrift des § 134 entspricht - inhaltlich aktualisiert - dem 

früheren § 32 PBG. Nicht mehr zeitgemässe Anlagen wie Polizeimelder und 
Telefonkabinen werden nicht mehr aufgezählt, und die Bäume sind durch 
den allgemeineren Begriff "Pflanzungen" ersetzt worden (B 62 vom 25. Januar 
2013, S. 51, in: KR 2013, S. 572). 
 

PBV – 
Urteile  – 
Hinweise – 
Verweise – 
Skizzen – 
Muster BZR – 

 


